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rechtigkeit nach der Mark Silbers’ gedichtet und verbreitet. 
Sie findet sich in unserem Bande auf der Kehrseite des 
129. Blattes von gleichzeitiger Hand eingetragen, wie sie 
auch in anderen Handschriften des katholischen Mittel­
alters, z. B. in Benedictbeuren angetroffen wird’. Ungefähr 
gleichzeitig mit dieser Niederschrift mag eine von Beth­
mann (Arch. XII, 366) in Rom entdeckte entstanden sein, 
in dem cod. Ottobonianus 1472 (vormals Petavianus), 8°, 
fol. 51—5l', von einer Hand aus dem Anfange des 14. Jh. nach­
getragen, mit der Aufschrift ‘Lectio evangelii secundum 
marcham argenti’. Eine Abschrift dieses nicht immer gut 
lesbaren Stückes verdanke ich der Güte der Herren Arnold 
und Lulvès. Dieser Text, ebenso wie der Londoner, ist 
etwas ausführlicher als der Münchener, alle drei aber haben 
wieder ihre selbständigen Abweichungen, wie das besonders 
bei solchen Schriftstücken leicht vorkommt, welche mehr 
mündlich herumgetragen und aus dem Gedächtnis nieder­
geschrieben wurden.

Die handschriftliche Ueberlieferung gestattet uns so­
mit, die Entstehung bis in das 13. Jh. zurückzurücken, 
man könnte auch möglicher Weise an das 12. denken, 
welches bereits eine Anzahl sehr beliebter satirischer Ge­
dichte auf die Habgier Roms hervorgebracht hat, und 
z. Th. reichen diese ja sogar bis in das 11. zurück. Den­
noch schien mir dieser Schluss nicht sicher genug, um 
unsere Satire in die Sammlung der Streitschriften aus dem 
11. bis 12. Jh. aufzunehmen, immerhin wird man das 13. 
für wahrscheinlicher halten müssen.

Ich lasse nun neben einander den Text der Mün­
chener Hs. nach den beiden Drucken und der Londoner (L) 
nach Pertz folgen. Zu dieser sind die Abweichungen der 
römischen (R) vollständig bemerkt. Von der jüngeren 
Fassung, die ja auch längst gedruckt vorliegt, habe ich 
abgesehen, zumal da die Hs. unbekannt ist. Ohne etwas 
sachlich Neues zu bringen, malt sie das Ueberlieferte mit 
grösserer Breite weiter aus und schliesst sich in ihrem 
Wortlaute bisweilen gerade an den Ottobonianus an.
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